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Antrag 

der Abgeordneten Susann Biedefeld, Herbert Woer-
lein, Ruth Müller, Florian von Brunn, Klaus Adelt, 
Harry Scheuenstuhl SPD 

Aufwendungen für Fundtiere – Umgehende An-
passung der Fundrechtsvorschriften im BGB auf 
der Grundlage des Urteils des Bundesverwal-
tungsgerichts 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bun-
desebene mit der gebotenen Dringlichkeit für eine 
Gesetzesergänzung des § 967 Bürgerliches Gesetz-
buch (BGB) einzusetzen. Die bestehende Regelung 
muss dahingehend erweitert werden, dass die Abga-
be des Fundtieres in einem Tierheim oder einer ande-
ren fachlich geeigneten Stelle und die unverzügliche 
Anzeige der Fundtieraufnahme an die Behörde der in 
Satz 1 vorgesehenen Ablieferungspflicht gleichzuset-
zen ist. Das entspräche auch den Aussagen der Koa-
litionsfraktionen, alles zu tun, um den praktischen 
Tierschutz in der Fläche zu stabilisieren. 

 

 

Begründung: 

Fast alle der dem Deutschen Tierschutzbund ange-
schlossenen Vereine (bundesweit 740 mit 550 Tier-
heimen) nehmen Fundtiere auf und entlasten damit 
die Kommunen bei der Erfüllung ihrer Pflichtaufgabe 
der Fundtierunterbringung. Ein nicht unerheblicher 
Teil der Vereine hat keinen Pauschalzwang über die 
Erstattung der notwendigen Fundtieraufwendungen 
und muss diese zum Teil einklagen. So verfuhren 
z. B. die Tierheime in Rosenheim und Cham. 

Nach erfolgreicher erster Instanz lehnte der Bayeri-
sche Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) nach Beru-
fung durch die Kommunen einen Kostenerstattungs-
anspruch ab, weil die Tiere nicht direkt bei der Fund-
behörde abgeliefert worden seien und daher keine 
behördliche Verpflichtung nach den Fundvorschriften 
(§ 967 BGB) entstanden sei. Die Kommunen müssten 

dabei nicht einmal auf Anfragen der Tierschutzvereine 
antworten und selbst ein Schweigen sei nicht als Kos-
tenzusage zu werten. 

Gleichzeitig ließ der BayVGH die Revision zu, weil die 
Frage, ob die Ablieferung eines Fundtieres bei der 
Fundbehörde als Voraussetzung für die Verwahr-
pflicht durch die Behörde mit dem Tierschutzgedan-
ken vereinbar sei oder man über Art. 20a Grundge-
setz (GG), § 90a BGB zu einer anderen Auslegung 
der Fundvorschriften komme, von großer Bedeutung 
sei. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in letzter Instanz 
entschieden, dass Tierheime ohne entsprechende 
Verträge mit den Kommunen die Fundtieraufwendun-
gen nur dann erstattet bekommen, wenn das Tier vor-
her im Fundamt abgegeben wurde. Ein Kostenerstat-
tungsanspruch auf der Grundlage einer öffentlich-
rechtlichen Geschäftsführung ohne Auftrag entsteht 
lediglich dann, wenn „Gründe des Tierschutzes“ einer 
Ablieferung der Fundtieres entgegenstehen. Die er-
hoffte Klarstellung ist damit ausgeblieben. Stattdessen 
zwingt dieses Urteil Tierheime dazu, den Finder eines 
herrenlosen Tieres abzuweisen, der dann auf eigene 
Kosten dieses bis zur Abgabe ernähren, pflegen und 
unterbringen muss, bis er herausgefunden hat, wohin 
er das Tier bringen kann. 

Das stellt Tierheime, Finder und Rathäuser vor eine 
schwierige Herausforderung. Denn auch die Rathäu-
ser verfügen in der Regel nicht über geeignetes Per-
sonal, die Möglichkeiten den Halter zu ermitteln oder 
eigene Unterbringungs- und Behandlungsmöglichkei-
ten für hilfsbedürftige Fundtiere. 

Tierschutz ist ein besonders wichtiges Gemein-
schaftsgut, die tiergerechte Versorgung von Fundtie-
ren in Tierheimen ist unverzichtbar und kann nicht auf 
den Finder abgewälzt werden. Die Staatsregierung 
wird daher aufgefordert, sich auf Bundesebene mit 
der gebotenen Dringlichkeit für eine Gesetzesände-
rung des § 967 BGB einzusetzen. Das Gesetz ist 
dahingehend anzupassen, dass die Abgabe eines 
Fundtieres in einem Tierheim oder einer anderen 
fachlich geeigneten Stelle und die unverzügliche An-
zeige der Fundtieraufnahme an die Behörde der Ab-
lieferungspflicht in Satz 1 gleichzusetzen ist. In einem 
neuen Satz 2 ist dies festzulegen. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Antrag der Abgeordneten Susann Biedefeld, Herbert Woerlein, 
Ruth Müller u.a. SPD 
Drs. 17/22213 

Aufwendungen für Fundtiere - Umgehende Anpassung der Fund-
rechtsvorschriften im BGB auf der Grundlage des Urteils des 
Bundesverwaltungsgerichts 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Herbert Woerlein 
Mitberichterstatter: Alexander Flierl 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbrau-
cherschutz federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse 
haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 88. Sit-
zung am 28. Juni 2018 beraten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Christian Magerl 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Susann Biedefeld, Herbert Woerlein, 
Ruth Müller, Florian von Brunn, Klaus Adelt, Harry Scheuenstuhl 
SPD 

Drs. 17/22213, 17/23734 

Aufwendungen für Fundtiere – Umgehende Anpassung der Fund-
rechtsvorschriften im BGB auf der Grundlage des Urteils des 
Bundesverwaltungsgerichts 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß 

§ 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Die unter den Nummern 5 und 6 aufgeführten nichtlegislativen Vorhaben der Euro­

päischen Union betreffend "das Lehren und Lernen von Sprachen" und "die gegensei­

tige Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen" greifen in die ausschließ­

liche Gesetzgebungskompetenz der Länder ein. Die federführenden Ausschüsse und 

der endberatende Ausschuss schlagen daher eine entsprechende Stellungnahme ge­

genüber der Europäischen Kommission vor. Die Beschlussempfehlungen wurden für 

Sie mit aufgelegt. Am Dienstag hat der Ausschuss für Fragen des öffentlichen Diens­

tes noch ausstehende Mitberatungen zu den Anträgen, bei denen die Frist verkürzt 

wurde, abgeschlossen. Es sind dies die unter den Nummern 147, 149 und 170 aufge­

führten Anträge. Die Voten der Ausschüsse sind in der Abstimmungsliste enthalten.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und der GRÜNEN. Gibt es Gegenstimmen? – Keine. Stimment­

haltungen? – Herr Muthmann (fraktionslos). Damit übernimmt der Landtag diese 

Voten.
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